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Betrifft: 

�:! \Hr1A��.A/1/!t· " ' _. 

Entwurf eines BG. mit dem Maßnahmen zur Sicherung er 
Ernährung sowie zur Erhaltung einer flächendeckenden. 
leistungsfähigen bäuerlichen Landwirtschaft getroffen werden: 

Stellungnahme 

Sehr d BMLFvom 9. März 1992. GZ 17 101/01-1 A 7/92 

Der Rechnungshof beehrt sich. seine Stellungnahme zu der im Gegenstand angeführten An
gelegenheit in 25-facher Ausfertigung zu überreichen. 

Anla�en 7. April 1992 
Der Präsident: 

B r o e s i g k e 
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Z1826-01/92 

Betrifft: Entwurf eines BG. mit dem Maßnahmen zur Sicherung der 
Ernährung sowie zur Erhaltung einer flächendeckenden. 
leistungsfähigen bäuerlichen Landwirtschaft getroffen werden; 

Stellungnahme 

Sehr d BMLF vom 9. März 1992. GZ 17 10 I /0 1-1 A 7/92 

Der RH nimmt zu dem im Gegenstand angeführten Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Zum § 12 des Entwurfes ("Einschaltung von privaten Einrichtungen"): 

Mit diesen Bestimmungen soll die vom RH schon seit Jahren bemängelte Einschaltung des 

land- und forstwirtschaftlichen Rechenzentrums in die Abwicklung von Förderungsmaß

nahmen unter V erletzung der Haushaltsvorschriften des Bundes zumindest für Förderungs

maßnahmen gern LWG auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Damit wäre - vorbe

haltlich der Anpassung der Haushaltsvorschriften - den formalen Bedenken des RH Rech

nung getragen. 

Es ist jedoch darauf zu verweisen. daß der RH die Einschaltung von privaten Einrichtungen 

in den Zahlungsverkehr des Bundes als unwirtschaftlich ansieht. weil mit dem Bundes

rechenamt eine Organisationseinheit zur Verfügung steht. die nicht nur über die technische 

und personelle Ausstattung verfügt. sondern schon bisher vergleichbare agrarische Förde

rungsaktionen. wie zB die Mineralölsteuerruckvergütung. abwickelt. Die Festschreibung 
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der bemängelten Abwicklungsform. die weiterer haushaltsrechtlicher S onderregelungen 

bedarf. ist daher abzulehnen. 

V on dieser S tellungnahme wird das Präsidium des NR ue unterrichtet. 

7. April 1992 

Der Präsident: 

B r o e s i g k e 
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